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Vorwort
Diese Unterlage ist eine besonders komprimierte und übersetzte Fassung der für den Schattenbericht der Zivilgesellschaft relevanten Abschnitte des Handbuches "Working with the United Nations Human Rights Programme", herausgegeben von dem Office of the High Commissioner for Human Rights der Vereinten Nationen.

Diese Zusammenfassung soll lediglich einen kurzen Überblick über das Procedere verschaffen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Anhang (Glossary) sind zusätzlich fünf Begriffe kurz erläutert.

Das Menschenrechtsprogramm der Vereinten Nationen

Das Menschenrechtsprogramm der Vereinten Nationen fördert und schützt die Menschenrechte. Das Programm wird von verschiedenen Menschenrechtsinstitutionen und -agenturen der Vereinten Nationen durchgeführt. Verschiedene Menschenrechtsausschüsse und –mechanismen sind ebenfalls in diesem Prozess eingebunden, die alle die Förderung und den Schutz von international vereinbarten Menschenrechten (zivile, kulturelle, wirtschaftliche, politische und soziale Rechte, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor mehr als 60 Jahren proklamiert wurden) zum Ziel haben.
I. Allgemeiner Teil

Vertragsorgane der Menschenrechtsverträge

Was sind die Vertragsorgane

Die Vertragsorgane (Ausschüsse) der Menschenrechtsverträge sind Gremien von unabhängigen ExpertInnen, welche die Umsetzung der VN-Menschenrechtsverträge durch die Vertragsstaaten überwachen. Dies erreichen sie durch die Überprüfung von regelmäßig vorgelegten Berichten der Vertragsstaaten über Maßnahmen, die zur Umsetzung der Vertragsbestimmungen unternommen wurden.
Arbeitsweise der Vertragsorgane

Jeder Vertragsstaat hat die materiell-rechtliche Verpflichtung, die Bestimmungen der Verträge, die er unterzeichnet hat, umzusetzen und regelmäßig Berichte vorzulegen. In diesen Berichten wird festgehalten, wie die Vertragsbestimmungen umgesetzt werden.
Der Ausschuss des jeweiligen Menschenrechtsvertrages prüft diese Berichte in Anwesenheit einer Delegation des Vertragsstaates unter Einbeziehung sämtlicher zur Verfügung stehenden Informationen, einschließlich weiteren schriftlichen Informationen, welche von dem Vertragsstaat zur Verfügung gestellt werden, sowie auch Informationen, die mündlich während der Prüfung des Berichts vorgetragen werden.
Die Ausschüsse erhalten auch Informationen von Agenturen der Vereinten Nationen, nationalen Menschenrechtsinstitutionen (NHRIs) und von der Zivilgesellschaft, insbesonders auch von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Berufsvereinigungen und akademischen Institutionen. Auf dieser Grundlage beschließen die Ausschüsse sogenannte „abschließende Bemerkungen“, in denen Fortschritte und Mängel bei der Umsetzung eines VN-Menschenrechtsvertrages in einem Staat zusammengefasst werden. Diese abschließenden Bemerkungen enthalten weiters Empfehlungen des Ausschusses hinsichtlich der Durchführung von weiteren Maßnahmen durch den Staat.

Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Menschenrechtsverträge

Überblick

Die Arbeit mit den Ausschüssen der Menschenrechtsverträge hat sich als eine besonders effektive Methode der Zivilgesellschaft erwiesen zur Umsetzung von Menschenrechten und zur Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte beizutragen.
Es gibt verschiedene Wege für die Zivilgesellschaft, sich in die Arbeit der Ausschüsse der Menschenrechtsverträge einzubringen und dabei die spezifischen Arbeitsweisen von jedem Ausschuss zu berücksichtigen, wie zum Beispiel: 

· die Förderung der Ratifikation eines Vertrages durch einen Staat; 

· die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zur Abgabe von Berichten durch die Vertragsstaaten; 

· die Vorlage von schriftlichen Berichten, Informationen und Material an den zuständigen Ausschuss; 

· die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse als Beobachter oder durch die mündliche Präsentation von Information, je nach den Regeln des jeweiligen Ausschusses; 

· die Umsetzung der abschließenden Bemerkungen der Ausschüsse überwachen; 

· eine Individualbeschwerde bei einer der Ausschüsse einbringen; 

· Informationen zwecks Anregung von vertraulichen Untersuchungen zur Verfügung zu stellen (betrifft nur bestimmte Verträge); 

· Eingaben an das jährliche inter-committee der Ausschüsse der Menschenrechtsverträge einbringen.
Allgemeines
Die neun internationalen Menschenrechtsverträge, die durch Ausschüsse überwacht werden, schaffen eine rechtliche Verpflichtung für die Vertragsstaaten, die Menschenrechte zu fördern und zu schützen. Wenn ein Staat einen Menschenrechtsvertrag durch Ratifikation oder Beitritt annimmt, wird er Vertragsstaat zu diesem Vertrag und akzeptiert die gesetzliche Verpflichtung, die darin enthaltenen Rechte umzusetzen. Die Verträge sehen die Schaffung von internationalen Organen bestehend aus unabhängigen ExpertInnen (Vertragsorgane) vor, zur Überwachung der Umsetzung der entsprechenden Bestimmungen in den Staaten, welche die Verträge ratifiziert haben oder den Verträgen beigetreten sind.

Das Vertragsorgansystem der Vereinten Nationen spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Schutzes von Menschenrechten auf nationaler Ebene. Das allen Vertragsorganen der Menschenrechtsverträge gemeinsame Mandat ist die Überwachung der Umsetzung des jeweiligen Vertrages und die Begutachtung der regelmäßig von den Vertragsstaaten vorzulegenden Berichte.
Bis September 2008 gab es neun Vertragsorgane, die Menschenrechtsverträge überwachen: 

· den Menschenrechtsausschuss, der die Umsetzung des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (1966) und seine Fakultativprotokolle überwacht;
· den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der die Umsetzung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) überwacht;
· den Ausschuss zur Beseitigung von Rassismus, der die Umsetzung des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (1965) überwacht;
· den Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen, der die Umsetzung des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung gegenüber Frauen (1979) überwacht;
· den Ausschuss gegen Folter, der die Umsetzung des Internationalen Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen (1984) überwacht;
· den Unterausschuss für die Verhinderung der Folter, geschaffen durch das Fakultativprotokoll zum Internationalen Übereinkommen gegen Folter und anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlungen oder Strafe (2002);
· den Ausschuss für die Rechte des Kindes, der die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (1989) und seiner Fakultativprotokolle überwacht;
· den Ausschuss zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer/innen und ihrer Familienangehörigen, der die Anwendung der Übereinkommens zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer/innen und ihrer Familienangehörigen (1990) überwacht;
· den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006) überwacht.

Die Ausschüsse/Vertragsorgane setzen sich aus 10-23 unabhängigen Expertinnen und Experten mit anerkannter Kompetenz auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammen. Sie werden von den Vertragsstaaten für einen festgesetzten, verlängerungsfähigen Zeitraum von vier Jahren nominiert und gewählt.
Eine Person kann maximal für 2 Perioden  Mitglied eines Vertragsorgans sein.

Alle Vertragsorgane, die die Einhaltung der Menschenrechte überwachen, werden durch die „Treaties and Follow-up Unit of the Human Rights Treaties Branch“ des Büros des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen (OHCHR) mit Sitz in Genf unterstützt. Das Sekretariat nimmt Eingaben, Berichte und Korrespondenzen für die Vertragsorgane entgegen, bereitet Berichte vor, führt Forschungsarbeiten durch, leistet technische Zusammenarbeit, erteilt den Vertragsstaaten Anleitung und Rat, organisiert Sitzungen und führt andere logistische Arbeiten durch, die von den Vertragsorganen benötigt werden.
Die Sitzungen der Vertragsorgane finden in Genf oder New York statt. OHCHR arbeitet daran, die Zugänglichkeit seiner Sitzungszimmer, Dokumente und Technologien sicherzustellen, damit ExpertInnen, Delegierte und VertreterInnen der Zivilgesellschaft mit Behinderungen an der Arbeit der Vertragsorgane teilnehmen können.
Die Vertragsorgane der Menschenrechtsverträge nehmen viele Aufgaben wahr, um festzustellen, wie Vertragstaaten Übereinkommen umsetzen. Obgleich sie ihre Tätigkeiten koordinieren, unterscheiden sich ihre Verfahren und Praktiken. 

Berichtspflicht der Vertragsstaaten

Sobald ein Staat einen Vertrag ratifiziert hat oder beigetreten ist, hat er zusätzlich zu seiner Verpflichtung, die substanziellen Bestimmungen des Vertrags zu realisieren, die Verpflichtung, dem entsprechenden Ausschuss regelmäßig Berichte vorzulegen, in denen die Umsetzungsmaßnahmen beschrieben werden. 

Die Berichte müssen die rechtlichen, administrativen, gerichtlichen und weiteren Maßnahmen darstellen, die der Staat unternommen hat, um die Bestimmungen des Vertrages umzusetzen und Informationen über die Schwierigkeiten, die aufgetreten sind, darzulegen. Diese Berichte werden schließlich vom relevanten Vertragsorgan, in Anwesenheit einer Delegation des jeweiligen Staates, überprüft.
Ein erster Bericht wird normalerweise ein bis zwei Jahre nach In-Kraft-Treten des Vertrages in den jeweiligen Staaten benötigt. Die Periodizität der Folgeberichte beträgt zwei bis fünf Jahre in Abhängigkeit von den Bestimmungen des jeweiligen Übereinkommens und den Entscheidungen des Ausschusses. 

Vertragsstaaten werden angehalten, die Vorbereitung ihrer Berichte für die Vertragsorgane nicht nur als die Erfüllung einer internationalen Verpflichtung zu sehen, sondern auch als Gelegenheit, den Stand des Schutzes der Menschenrechte in ihren Staaten als politisches Planungsinstrument zu betrachten.

Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten durch die Vertragsorgane

Fragenlisten

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Sitzung, bei der ein Ausschuss den Bericht eines Vertragsstaates erwägt, bereitet der Ausschuss eine Liste von Fragen vor, die dem Vertragsstaat übermittelt wird.
Ein Vertragsstaat reicht üblicherweise seine Antworten zu diesen Fragen schriftlich ein; die Antworten werden auf der OHCHR-Website veröffentlicht.
Die schriftlichen Antworten zu den Fragen ergänzen den Bericht des Vertragsstaates und sind besonders wichtig, falls es eine lange Verzögerung zwischen Vorlage des periodischen Berichts und seiner Prüfung gegeben hat.
Die meisten Ausschüsse ernennen aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Berichterstatter für den jeweiligen Staat; dieser Berichterstatter ist federführend bei der Erstellung der Fragenliste für diesen Staat.

Andere Informationsquellen

Zusätzlich zum Bericht des Vertragsstaates können Vertragsorgane Informationen über die Umsetzung der Vertragsbestimmungen von Einrichtungen der Vereinten Nationen, Fonds und Programme und andere zwischenstaatliche Organisationen, nationalen Menschenrechtsinstitutionen (NHRIs) sowie von der Zivilgesellschaft, inbesonders NROs (sowohl national als auch international), Berufsvereinigungen und akademische Institutionen erhalten.
Abwägung der Berichte der Vertragsstaaten

Vertragsstaaten werden zu der öffentlichen Sitzung des Ausschusses eingeladen, um ihre Berichte zu präsentieren, auf Fragen der Ausschussmitglieder zu antworten und dem Ausschuss zusätzliche Informationen zu unterbreiten. Angesichts aller zur Verfügung stehenden Informationen, überprüft der Ausschuss den Bericht gemeinsam mit Regierungsvertretern. Ziel ist es, einen konstruktiven Dialog zu führen, um den Staat bei der Umsetzung des Vertrages möglichst vollständig und effektiv zu unterstützen. Vertragsorgane sind nicht Justizorgane; sie überwachen die Vertragsumsetzung und unterstützen und beraten die Staaten.
Abschließende Bemerkungen und Empfehlungen

Auf der Grundlage ihres Dialogs mit dem Staat und anderen erhaltenen Informationen, beschließen die Vertragsorgane sogenannte „abschließende Bemerkungen“, die sich auf die positiven Aspekte der Implementierung des Vertrages durch den Staat sowie auf Bereiche, wo der Ausschuss dem Staat weitere Maßnahmen empfiehlt, beziehen. Es ist wichtig, dass der Vertragsstaat dem Ausschuss regelmäßig über die gesetzten Maßnahmen berichtet, um die Empfehlungen des Ausschusses und den  Bestimmungen der Übereinkommen zu entsprechen.

Follow-up zu den Empfehlungen

Um die Vertragsstaaten bei der Umsetzung der Empfehlungen zu unterstützen, haben die Vertragsorgane Verfahren zu initiieren, um die Umsetzung ihrer abschließenden Bemerkungen weiter zu verfolgen. Manche Ausschüsse verlangen in ihren abschließenden Bemerkungen, dass die Vertragsstaaten dem jeweiligen ernannten Berichterstatter oder dem follow-up Berichterstatter über die Maßnahmen, die auf Grund der spezifischen Empfehlungen oder “vorrangigen Anliegen“ getroffen wurden, innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes berichten. Der Berichterstatter informiert sodann den Ausschuss. Einige Mitglieder der Vertragsorgane haben in der Vergangenheit auf Einladung des Vertragsstaates die jeweiligen Staaten besucht. Ziel war es, die Ergebnisse der umgesetzten Maßnahmen zu überprüfen.
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit Vertragsorganen der Menschenrechtsverträge hat sich als eine besonders effektive Methode erwiesen, damit die Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Menschenrechte und zur Entwicklung von konkreten Menschenrechtsrichtlinien beitragen kann. Auf nationaler Ebene spielt die Zivilgesellschaft durch die Überwachung, Förderung und Nachverfolgung der Aktivitäten, die im Hinblick auf die Arbeit der Vertragsorgane gesetzt werden, eine entscheidende Rolle. Die Arbeit der Vertragsorgane zieht Vorteile aus der aktiven Teilnahme der Zivilgesellschaft während der verschiedenen Phasen im Berichtszyklus.
NROs sind traditionell immer schon die maßgeblichen Akteure der Zivilgesellschaft gewesen, die mit den Vertragsorganen zusammenarbeiten, insbesondere bei deren Sitzungen. Andere Akteure der Zivilgesellschaft, wie z. B. einzelne Experten und Verteidiger von Menschenrechten, Vertreter von akademischen und Forschungsinstitutionen und Mitglieder von Berufsgruppen, tragen auch häufig zum Vertragsberichtsprozess bei. 
Ihre Beteiligung, insbesondere hinsichtlich der Unterbreitung von Informationen an einen Ausschuss oder der Teilnahme an einer Sitzung, wird häufig durch NROs erleichtert, die mit den Berichtssystemen der Vertragsorgane vertraut sind und sich aktiv einbringen.

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht ausdrücklich die Beteiligung von „anderen kompetenten Körperschaften“ an der Arbeit des Vertragsorgans vor; dabei wird davon ausgegangen, dass auch NROs unter diesem Begriff zu subsumieren sind. Die Modalitäten für die Interaktion der Zivilgesellschaft unterscheiden sich von einem Vertragsorgan zum nächsten.
Überwachung der Berichtspflicht der Vertragsstaaten

Vertragsstaaten sind manchmal nicht in der Lage – aus den verschiedensten Gründen – ihrer Berichtspflicht nachzukommen. Die Zivilgesellschaft kann Regierungen dabei unterstützen, Berichtstermine einzuhalten und zugleich die Öffentlichkeit über die Pflicht eines Vertragsstaates, einen Bericht zu einer bestimmten Zeit abzugeben, informieren. Die Zivilgesellschaft kann den Staaten auch ergänzende Informationen, die sie im Verlauf ihrer Tätigkeiten gesammelt hat, zur Verfügung stellen, um die Umsetzung eines Vertrages zu unterstützen; die Zivilgesellschaft kann weiters in Partnerschaft mit Staaten bei der Umsetzung der Übereinkommen zusammenarbeiten. 
Wenn ein Vertragsstaat über längere Zeit keinen Bericht eingereicht hat und auf das Ersuchen eines Ausschusses um Abgabe eines Berichtes nicht reagiert, können Vertragsorgane die Situation in dem jeweiligen Staat bei einer Sitzung auch in Ermangelung eines solchen Staatenberichtes begutachten. Dieses Verfahren wird Prüfungsverfahren (review procedure) genannt.
Die Zivilgesellschaft kann gemeinsam mit VN-Partnerorganisationen mit Informationen zum Prüfungsverfahren beitragen. Auf der Grundlage dieser Informationen und dem Dialog mit dem Vertragsstaat, veröffentlicht der Ausschuss seine abschließenden Bemerkungen, einschließlich Empfehlungen.

Unterbreitung von schriftlicher Information

Während des gesamten Berichtszyklus begrüßen Ausschüsse zusätzliche Informationen über alle Bereiche, die ihre jeweiligen Verträge betreffen, um die Umsetzung effektiv überwachen zu können. 

Ein schriftlicher Bericht ist die wirksamste Methode der Zivilgesellschaft, zusätzliche Informationen zu unterbreiten. Die nützlichsten Berichte sind häufig jene, die im Rahmen der Zusammenarbeit vieler Organisationen der Zivilgesellschaft erstellt werden. Der Zivilgesellschaft wird daher nahe gelegt, gemeinsam erarbeitete schriftliche Informationen über ein Land einzureichen.

Die Zivilgesellschaft sollte ihren Bericht zweckmäßigerweise noch vor Einbringen des Staatenberichtes dem Vertragsorgan zu Verfügung stellen.
Eine bei den Ausschüssen eingereichte schriftliche Information wird im Allgemeinen als öffentliche Information angesehen. Ausschüsse behandeln jedoch Informationen als vertraulich, wenn dies ausdrücklich verlangt wird. Die von der Zivilgesellschaft eingereichten schriftlichen Berichte werden nicht als offizielle Dokumente der Vereinten Nationen betrachtet und sie werden weder überarbeitet noch übersetzt. Es ist deshalb wichtig, dass die Zivilgesellschaft überlegt, in welcher Sprache ihr Bericht eingereicht wird, und dass ihre Eingaben in einer der Arbeitssprachen der relevanten Ausschüsse abgefasst sind.

Vor Überreichung der schriftlichen Information sollte folgendes noch überprüft werden:
· hat der Staat den jeweiligen Vertrag ratifiziert oder ist er dem Vertrag beigetreten und wenn ja, welche Vorbehalte hat der Staat abgegeben. (Im Allgemeinen hindern Vorbehalte die Zivilgesellschaft nicht daran, spezifische Fragen anzusprechen und die Aufmerksamkeit des Ausschusses darauf zu lenken);
· wann ist der nächste Staatenbericht fällig und wann ist die nächste Sitzung des relevanten Komitees angesetzt. Die Sitzungsdaten können kurzfristig geändert werden; es ist daher sehr wichtig, regelmäßigen Kontakt zum Sekretariat des entsprechenden Ausschusses zu unterhalten;
· die Hauptthemen, die gegenwärtig untersucht werden oder in der Vergangenheit untersucht wurden. Es ist wichtig, dass sich die Zivilgesellschaft mit dem Inhalt der vorhergehenden Berichte der Vertragsstaaten vertraut macht, sowie mit den früheren abschließenden Bemerkungen und Fragenlisten; 
· die Berichterstattungsrichtlinien von jedem Vertragsorgan (damit die Zivilgesellschaft prüfen kann, inwieweit die Berichte der Vertragsstaaten diesen Richtlinien entsprechen).
Vorlage eines schriftlichen Berichtes

Die sinnvollste Methode für die Zivilgesellschaft, Information an Vertragsorgane zu unterbreiten, ist ein eigener Bericht zusätzlich zum Staatenbericht. Bevor die Zivilgesellschaft ihren Bericht erstellt, sollten die Autoren sich mit den spezifischen Berichterstattungsrichtlinien des jeweiligen Vertragsorgans vertraut machen. Die Struktur der schriftlichen Berichte sollte der Struktur der offiziellen Staatenberichte folgen. Das Ziel dieser Berichte sollte eine systematische Analyse sein, in welchem Ausmaß die Gesetze, politischen Maßnahmen und Praxis im jeweiligen Staat mit den Prinzipien und Normen des Menschenrechtsvertrages übereinstimmen.
Die schriftlichen Berichte sollten:

· klar und präzise, genau und objektiv sein;
· hervorheben, was die Autoren als problematisch bei der Umsetzung erachten und sie sollten konkrete Empfehlungen machen, wie die Menschenrechtssituation im entsprechenden Land verbessert werden kann; 
· weiters sollten diese Berichte möglichst frühzeitig vor der angesetzten Begutachtung des Staatenberichtes eingereicht werden, damit die Vertragsorgane diese Berichte bei der Erstellung der Fragenliste, bei der Vorbereitung für die Sitzungen und beim Entwurf der abschließenden Bemerkungen berücksichtigen können;
· die von der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellten Informationen müssen sich auf einen bestimmten Staat und auf das Mandat des angesprochenen Vertragsorgans beziehen. Im Falle einer angeblichen Vertragsverletzung sollte sich der Bericht auf den jeweiligen Artikel des Vertrags beziehen;
· Behauptungen von Menschenrechtsverletzungen sollten immer durch relevante Beweise und Dokumentationen untermauert werden;
· die gesamte Information sollte auch richtig referenziert sein. Wenn Bezug auf ein Dokument der Vereinten Nationen genommen wird, sollten die Vertragsartikel zitiert werden, da die Seitennummerierungen in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich sind. Dies gilt auch für Zitate betreffend Staatenberichte, auf die in ihrer offiziellen VN-Version Bezug genommen werden sollte;
· eine elektronische Version und mehrfache Hardcopies sollten dem Sekretariat des relevanten Vertragskörpers zur Verfügung gestellt werden, da es dem Sekretariat nicht möglich ist, das von der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellte Material zu vervielfältigten;
· Dokumente, die eine beleidigende Sprache enthalten, werden nicht akzeptiert;
· schriftliche Eingaben der Zivilgesellschaft betreffend spezifische Sitzungen der Vertragsausschüsse können auf der OHCHR-Website (Human rights treaty bodies) nachgelesen werden. 
Teilnahme an den Sitzungen der Vertragsausschüsse

Staatenberichte werden bei öffentlichen Sitzungen, an denen Vertreter der Zivilgesellschaft als Beobachter teilnehmen können, begutachtet. Die Teilnahme an Sitzungen der Vertragsausschüsse ermöglicht es der Zivilgesellschaft:
· den gesamten Ausschuss oder einzelne Mitglieder des Ausschusses zu informieren;
· den Dialog zwischen dem Ausschuss und dem Staat zu beobachten; und
· aus erster Hand zu erfahren, welche Fragen gestellt werden und welche Empfehlungen der Ausschuss abgibt.
Die Regeln und Verfahren, die zur Teilnahme der Zivilgesellschaft an Sitzungen der Ausschüsse, so wie im Vorfeld zu den Sitzungen zu beachten sind, unterscheiden sich zwischen den Ausschüssen.
Um an Sitzungen der Vertragsausschüsse beiwohnen zu können, muss eine entsprechende Akkreditierung bereits vorher vom Sekretariat angefordert werden.

Welchen Beitrag kann die Zivilgesellschaft zu den Sitzungen leisten

Vertreter der Zivilgesellschaft, einschließlich Experten, Akademiker und Vertreter von Berufsgruppen, können zu den Ausschusssitzungen aktiv beitragen. Obwohl sie nicht am Dialog zwischen dem Vertragsstaat und dem Ausschuss teilnehmen dürfen, können sie die Ausschussmitglieder über Angelegenheiten, die in ihren schriftlichen Unterlagen enthalten sind, informieren.
Die meisten Ausschüsse reservieren Zeit für mündliche Präsentationen von Vertretern der Zivilgesellschaft. 

Ausschusssitzungen

Richtlinien für die Vorlage von mündlichen Eingaben an Ausschüsse:

· mündliche Eingaben müssen sich auf den jeweiligen Vertrag beziehen;

· sie müssen die zeitlichen Vorgaben des Ausschusses berücksichtigen;

· obwohl normalerweise Übersetzungsdienste bei den Sitzungen zur Verfügung stehen, sollten die Vertreter der Zivilgesellschaft und sonstige TeilnehmerInnen dafür Sorge tragen, dass eine schriftliche Unterlage vorliegt, um diese den Dolmetschern zur Verfügung stellen zu können;

· kleine, gut informierte Delegationen sind normalerweise effektiver als große Gruppen, deren Mitglieder jeweils nur zu einem Punkt referieren können; 
· die Verwendung von anstößiger Sprache und Schimpfwörtern ist untersagt und führt zum Ausschluss von den Sitzungen;
· Vertreter der Zivilgesellschaft dürfen nicht vergessen, das Sekretariat des entsprechenden Ausschusses rechtzeitig von ihrer geplanten Teilnahme zu informieren.
II. Besonderer Teil

Ausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Aufgabe
Der Ausschuss überwacht die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie seines Fakultativprotokolls.
Ausschussmitglieder
siehe http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx 

Der Ausschuss besteht zurzeit aus 12 unabhängigen ExpertInnen, die für einen Zeitraum von 4 Jahren (einmal verlängerbar) gewählt werden. Unter diesen ExpertInnen müssen auch Menschen mit Behinderungen sein. Nach zusätzlichen 60 Ratifikationen oder Beitritten zum Vertrag wird die Mitgliedschaft des Komitees auf 18 Personen erhöht. Staaten werden aufgefordert, bei der Nominierung von Kandidaten für dieses Komitee Personen mit Behinderungen und deren repräsentative Organisationen aktiv einzubinden.

Berichtspflicht der Vertragsstaaten

Mitgliedstaaten müssen anfänglich binnen zwei Jahre nach Ratifizierung oder Beitritt zum Vertrag einen Bericht vorlegen; danach mindestens jedes vierte Jahr oder auf Aufforderung des Ausschusses. 

Individualbeschwerden

Der Ausschuss ist berechtigt, Individualbeschwerden von Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen zu untersuchen (siehe Fakultativprotokoll).

Vertrauliche Untersuchungen

Akteure der Zivilgesellschaft, insbesondere NROs, können Informationen über ernsthafte, schwerwiegende oder systematische Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Übereinkommen dem Sekretariat übermitteln. Die Information muss glaubwürdig sein und darauf hindeuten, dass der Mitgliedstaat systematisch die in dem Übereinkommen enthaltenen Rechte verletzt.

Artikel 33

Das Übereinkommen enthält eine einzigartige Bestimmung, hinsichtlich der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Überwachung der Umsetzung. Art. 33 führt aus, dass die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, in den Überwachungsprozess einbezogen wird, um im vollen Umfang daran teilzunehmen.

Kontaktinformation
Committee on the Rights of Persons with Disabilities

c/o Office of the United Nations

High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8–14, avenue de la Paix

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland

Fax: +41 (0)22 917 90 29

E-mail: crpd@ohchr.org

Weitere Informationen:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
Handbuch "Working with the United Nations Human Rights Programme"

Download von: www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/.../Handbook_en.pdf
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